VERTRAG ÜBER GERINGFÜGIG ENTLOHNTE BESCHÄFTIGUNGEN

Zwischen

1)
Arbeitgeber:

vertreten durch 



und
2)
Arbeitnehmer(in)/Hausmeister:









Vorname

Name







Straße









PLZ

Ort









Geb.-Dat.

Geb.-Ort









Tel.-Nr.

Pers.-Ausw.









Sozialvers.-Nr.

Krankenvers.-Träger

wird mit Wirkung vom

folgender Aushilfsbeschäftigtenvertrag als geringfügig entlohnte Beschäftigung geschlossen:





§ I
AUFGABENBEREICH

Der Aufgabenbereich des Arbeitnehmers umfaßt folgende Tätigkeiten:
Hausmeister-/Hauswartarbeiten;

Einsatzort ist die Anlage „______________“, bzw. die Tätigkeits-/Einsatzorte, die der Arbeitgeber anweist. Der Hausmeister gewährleistet seine durchgängige Erreichbarkeit für die Eigentümer bzw. Anwohner. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören insbesondere die Kontrolle der Beleuchtung, des Müll-/ Abfallwesens, der Regenrinnen, Gullis, Lauf- und Fahrbereiche, der Heizungsanlage und der sonstigen Sanitärinstallationen der Gemeinschaftsflächen, Zusammenarbeit mit der Putzfrau sowie die Information über Instandhaltungsbedarf und die Vornahme erforderlicher Kleinreparaturen. Er überwacht die Einhaltung der Hausordnung bzw. ortsüblicher Verhaltensweisen, benachrichtigt die Hausverwaltung unmittelbar über notwendigen Handwerkereinsatz und überwacht Fälligkeit/Durchführung von Wartungs-, Service- und Reparatur-Maßnahmen.

§ II
ARBEITSZEIT

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt

. Die Leistung von Überstunden ist nicht 

vorgesehen und bleibt separater Vereinbarung im Ausnahmefall vorbehalten; es ist u. a. aus sozialversicherungsrechtlichen Gründen eine Wochenarbeitszeit von mehr als 14 Stunden nicht statthaft. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich zur gewissenhaften Führrung eines detaillierten Wochenstundenzettels.

§ III
ARBEITSENTGELT

Das monatliche Arbeitsentgelt beträgt DM

brutto und ist zahlbar an jedem 30. des Monats.

 FORMULARKONTROLLFELD 
 *) Es wird auf folgende Kontoverbindung überwiesen:
Kto.-Inh.:


*) zutreffendes bitte ankreuzen
Kto.-Nr.



Institut:


 FORMULARKONTROLLFELD 
 *)Die Auszahlung des Arbeitsentgelts erfolgt in bar.
BLZ:


§ IV
ABZÜGE

Von dem Arbeitsentgelt werden die etwaigen pauschalen Lohnsteuerbeträge bzw. erforderlichenfalls die gesetzlich vorgeschriebenen (Lohn‑)Steuerabzugsbeträge einbehalten/abgeführt. Die gesetzlichen Beiträge zur Sozialversicherung werden, erforderlichenfalls pauschaliert, vom Arbeitgeber an die entsprechenden Träger abgeführt.

§ V
URLAUB

Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen bezahlten Urlaub von monatlich 2 ½ Werktagen (30 Tage Jahres​urlaub). Die arbeitsfreien Samstage werden nicht als Urlaubstage gezählt.

§ VI
SONSTIGE LEISTUNGEN

Die Arbeitsentgeltfortzahlung im Krankheitsfalle richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Vergütung von Dienstreisenvergütungen z. B. für Hausmeisterfahrten zum Hausverwaltungssitz oder sonstiger Spesen bleibt vorbehalten. Es wird festgehalten daß keinerlei Tarifbestimmungen Anwendung finden, insbesondere keine hinsichtlich Zahlung von Weihnachts- od. Sonderzulagen.

§ VII
KÜNDIGUNG

Dieser Arbeitsvertrag kann mit einer Frist von vier Wochen zum Quartalsende gekündigt werden bzw. gemäß anderweitiger Absprache im gegenseitigen Einvernehmen. 

§ VIII
PROBEZEIT

Es wird eine Probezeit von sechs Wochen mit Beginn des Vertrages vereinbart.

§ IX
ERGÄNZENDE VORSCHRIFTEN

Auf diesen Vertrag finden ergänzend die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften Anwendung, soweit vorstehend keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen worden sind. Wesentlicher Vertragsbestandteil insbesondere hinsichtlich Schlüsselvollmachten ist das gegenseitige Vertrauensverhältnis. Vertrauensbruch und Nachrichtsverschleppung bedingen ein fristloses Kündigungsrecht.

§ X
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht das Anstellungsverhältnis im ganzen. Anstelle der unwirksamen Vorschrift ist eine Regelung zu vereinbaren, die den geltenden (arbeits-)rechtlichen Bestimmungen entspricht. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Gerichtstand ist ___________ .

Dieser Vertrag tritt am

in Kraft. Die Aufnahme der Arbeitstätigkeit erfolgt am

.









Ort, Datum

Unterschrift zu 1)

Unterschrift zu 1)

Unterschrift zu 2)



Hausverwaltung

WEG Beirat

Arbeitnehmer/Hausmeister

